
Schuldfrage,

Da sich die Geräte nach dem Abgabenbescheid im freien Verkehr der EU befinden, kann
der Transportweg frei gewählt werden.

Sollte der Zoll im Rahmen seiner Überprüfungen Verstöße gegen diese Meldepflicht fest-
stellen, ist mit empfindlichen Bussen für die Verantwortlichen zu rechnen.

Zollüberwachung' umgehend dem zuständigen Hauptzollamt gemeldet werden muß.

Wenn aus diesem oder irgendeinem anderen Grund eine Zollschuld entsteht wird der zu
ergehende Abgabenbescheid grundsätzlich an DESY gehen, ungeachtet einer eventuellen

Keine Möglichkeit zollunschädlich abzugeben.

Auch hier muß V413 vorher über die Auslieferung informiert werden, da bei der Auslieferung
von Geräten, die bei DESY unter Zollaufsicht stehen, der dabei entstehende 'Entzug aus der 




